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Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.11.2023 den 
Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 162 „An der 
Gabeswiesen“ gefasst.  
Der Geltungsbereich der Planung umfasst das Grundstück, Fl.-Nr. 1504 der 
Gemeinde Wolnzach und weist eine Grundfläche von ca. 7.000 m² auf.  
 
Die Planung dient der Nachverdichtung bzw. Innenentwicklung, das Verfahren wird 
gemäß §§ 2 ff. BauGB im Regelverfahren durchgeführt. 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 
22.07.2024 bis 06.09.2024 durchgeführt. Gleichzeitig wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 
 
Zum Bebauungsplanentwurf wurden von Privatpersonen keine Einwendungen 
vorgebracht. 
 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen wurden abgegeben von: 
 

1. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt-Pfaffenhofen  
2. Energienetze Bayern GmbH & Co. KG 
3. Gemeinde Rohrbach  
4. Gemeinde Schweitenkirchen  
5. IHK für München und Oberbayern  
6. Landratsamt Pfaffenhofen – Untere Denkmalschutzbehörde 
7. Landratsamt Pfaffenhofen – Natur, Klima, Energie 
8. Landratsamt Pfaffenhofen – Verkehrswesen 
9. Staatliches Bauamt Ingolstadt – Gebietsabteilung S1 
10. Stadt Mainburg 
11. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
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Stellungnahmen mit Bedenken oder Anregungen von Behörden oder Trägern 
öffentlicher Belange: 
 
 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Die Autobahn GmbH des Bundes - Südbayern 

 
Stellungnahme 
vom 
19.08.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Die Einwendungen wurde zur Kenntnis genommen. 
Die Legende zur Anbauverbotszone und Anbaubeschränkungszone wird 
entsprechend berichtigt. 
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Festsetzungen zur Anbauverbotszone werden entfernt. Der 
Stellungnahme folgend richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der Anbauverbotszone nach § 9 Abs. 8 FStrG. 
Ein entsprechender Hinweis durch Text wird aufgenommen. 
 
Die Formulierung für das Sonstige Sondergebiet SO wird von 
Elektroladeinfrastruktur in Elektroschnellladeinfrastruktur abgeändert. 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Die Einwendungen wird zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzungen zur Baubeschränkungszone werden entfernt.  
Der Stellungnahme folgend richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der Baubeschränkungszone nach § 9 Abs. 2 FStrG. 
Ein entsprechender Hinweis durch Text wird aufgenommen. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Der Einwand wird zur Kenntnis genommen und entsprechend in den 
Hinweisen durch Text aufgenommen. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Der Einwand wird zur Kenntnis genommen.  
Anlagen dieser Art sind im Plangebiet nicht geplant. Eine Änderung der 
Planung ist nicht veranlasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 
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Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Der Einwand wird zur Kenntnis genommen und entsprechend in den 
Hinweisen durch Text aufgenommen. Eine Änderung der Planung ist nicht 
veranlasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung 
ist nicht veranlasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Der Einwand wird zur Kenntnis genommen und findet Berücksichtigung im 
konkreten Baugenehmigungsverfahren. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung ist 
nicht veranlasst. 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Bayernwerk Netz GmbH – Kundencenter Pfaffenhofen 

 
Stellungnahme 
vom 
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30.07.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Berücksichtigung auf 
Ebene der Bauleitplanung ist nicht erforderlich und ist im Zuge des 
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Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Bund Naturschutz in Bayern e. V. – Geschäftsstelle Pfaffenhofen 

 
Stellungnahme 
vom 
01.09.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 1.: 
 
Die Aussage, dass eine stichhaltige Begründung der Planung in den 
Unterlagen fehlt, wird nicht geteilt. Die Erforderlichkeit der Planung ist in 
der Begründung unter 1.1 bereits ausreichend dargelegt. Eine Änderung 
der Planung ist nicht erforderlich. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 2.: 
 
Die Aussage, dass die Erschließung für sehr problematisch gehalten wird, 
kann nicht geteilt werden. Die Erschließung erfolgt geordnet und ohne, 
dass ein Gefahrenpotential generiert wird. Die Erschließung erfolgt über 
eine Erschließungsstraße im Norden, von der aus die Gewerbefläche 
anfahrbar ist. Eine direkte Zufahrt von der Preysingstraße auf die 
Gewerbefläche ist nicht zulässig. Dadurch wurde ohnehin eine weitere 
Querung des Geh- und Radweges vermieden. Zudem ist aufgrund des 
beschränkten Nutzerkreises von keiner starken Frequentierung 
auszugehen, die die Bedenken rechtfertigen würden. Gleiches gilt für die 
zweite Zufahrt im Süden zur Sondergebietsfläche. Eine Änderung der 
Planung ist nicht veranlasst. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 3.: 
 
Die Aussage, dass der Text der Begründung 3.5 Hochwassergefahren 
vom geotechnischen Bericht abweicht und die Hochwassergefahren 
verharmlost sowie die Naturgefahrenkarte anzuzweifeln ist, kann nicht 
geteilt werden.  
Grundsätzlich ist es richtig, dass im geotechnischen Bericht auf hohe 
Grundwasserstände sowie kurzzeitigen oberflächlichen Überflutungen 
durch wild abfließendes Oberflächenwasser hingewiesen wird, jedoch 
wurde in der Planung ausreichend darauf eingegangen. Die Festsetzung 
zur Höhenlage wurde so gewählt, dass eine hochwasserangepasste 
Bauweise (Strategie Ausweichen) in jedem Fall gewährleistet ist. Da es 
sich bei der Naturgefahrenkarte um einen offiziellen Onlinedienst handelt, 
ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese anzuzweifeln ist. 
Grundsätzlich besteht keine konkrete Gefahr durch Hochwasser. Es wird 
dennoch aufgrund der Nähe und der Begebenheiten ausreichend darauf 
hingewiesen, dass dies nicht gänzlich auszuschließen ist.  
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 4.: 
 
Die Aussage, dass eine nachhaltige Siedlungsentwicklung nicht 
erkennbar ist, wird nicht geteilt. Die Planung entspricht einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung, da es sich um Flächen im Anschluss eines 
bestehenden Siedlungszusammenhangs und der Bundesautobahn 
handelt. Somit werden noch freie Flächen im Siedlungszusammenhang 
aktiviert, ohne neue Flächen in Anspruch zu nehmen, die gänzlich im 
Außenbereich liegen. Von der Ausweisung eines allgemeinen 
Wohngebiets wurde derzeit verzichtet, der Geltungsbereich wurde 
entsprechend angepasst. 
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Herr Einödshofer – Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, 
Stadtplaner  
 
Zu Biotopfläche 
Der westliche Bereich des Plangebietes ist noch mit der Biotop-Nr. 7435-
1032-001 als „Nasswiese am Hanslmühlbad in Wolnzach“ amtlich kartiert 
(siehe Hinweis durch Planzeichen C.7). In der Realität stellt sich die 
aktuelle Vegetation jedoch folgendermaßen dar (vgl. spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) / Büro ÖFA vom Juli 2024, Seite 2): 

„Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches ist nährstoffreiches 
Grünland ("Fettwiese"). Entlang des Westrandes ist die Fläche relativ 
feucht, sodass dort Röhricht, Seggen und Binsen als Bewuchs 
dominieren. Der nordwestliche Abschnitt des Geltungsbereiches war 
vormals Acker, der zunächst brach lag und Ende April/Anfang Mai 2024 
als Freilauf für Hühner eingezäunt und genutzt wurde. 
… 
Im Westen liegt das Gelände des Freibades mit Liegewiese, altem 
Baumbestand und einer gemischten Baumhecke aus jungen, 
mittelalten sowie auch alten Laubbäumen entlang der Zäunung. 
Außerhalb des Zaunes und ggf. auf der Grenze oder innerhalb des 
Geltungsbereiches verläuft eine zeitweilig wasserführende 
Grabenrinne, die im Laufe des Frühjahrs stark mit Stauden, Röhricht 
und Seggen verbrachte.“ 
 

Abweichend von der Biotopkartierung ist als geschützte Biotopfläche 
daher lediglich ein relativ schmaler Streifen entlang der westlichen 
Plangebietsgrenze zu bewerten, der gemäß Festsetzung B.5.1 als 
„Private Grundstücksfläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft“ festgesetzt wurde. Gemäß 
Festsetzung durch Text Punkt D.9.1 ist diese Fläche neben der 
Anpflanzung von Bäumen dauerhaft zu erhalten. Eine Zerstörung durch 
Überbauung liegt daher nicht vor. 
 
Darüber hinaus gab es im Vorfeld bereits eine Abstimmung zwischen dem 
Markt Wolnzach und der Unteren Naturschutzbehörde. Demnach erfolgt 
als Ersatz für die verloren gehende Fläche des amtlich kartierten Biotops 
die Ansaat einer Nasswiese (mit autochthonem Saatgut) auf Grundstück 
Fl.-Nr. 665/4 Gemarkung Gebrontshausen. 
 
Auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde, die hinsichtlich 
des kartierten Biotops keine Anregungen oder Forderungen vorgebracht 
hat, wird verwiesen. 
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 
 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 5.: 
 
Grundsätzlich wird der Vorschlag, zur Nutzung von Gießwasserzisternen 
positiv gesehen, kann jedoch ,um eine in jedem Fall funktionierende 
Niederschlagswasserentsorgung zu gewährleisten, nicht als alleinige 
Möglichkeit festgesetzt werden. Aus dem geotechnischen Bericht geht 
sehr deutlich hervor, dass eine Versickerung nicht möglich ist. Zisternen 
sind zwar zu begrüßen, können jedoch nicht als alleinige 
Regenrückhaltung dienen, weshalb die Möglichkeit zur Einleitung in das 
öffentliche Kanalnetz unumgänglich ist. Eine Änderung der Planung ist 
nicht veranlasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 6.: 
 
Eine Überprüfung der benötigten Strommenge ist nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung. Ebenso wenig eine Aussage der Bedarfsdeckung über 
nachhaltige Anlagen zur Stromerzeugung.  
Die Bauleitplanung schafft hier grundsätzlich Baurecht im Bereich des 
Sonstigen Sondergebiets für die Errichtung von Elektroschnellladesäulen. 
Die konkrete benötigte Strommenge und deren Sicherstellung sind im 
Zuge des konkreten Baugenehmigungsverfahrens und dessen 
Umsetzung zu ermitteln und zu veranlassen. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 7.: 
 
Art der Baulichen Nutzung 
 
Die zitierte Beschreibung: „[…]dienen vorwiegend der Unterbringung von 
nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben.“ ist im Wortlaut dem § 8 
der Baunutzungsverordung (BauNVO) entnommen.  
 
Emissionen 
 
Ein Schallschutzgutachten wurde zwischenzeitlich erstellt und die 
Belange des Immissionsschutzes berücksichtigt. Es wird zum nächsten 
Verfahrensschritt in das Verfahren eingebracht und die sich daraus 
ergebenden Maßnahmen als Festsetzungen / Hinweise durch Text in den 
Entwurf aufgenommen. 
 
Ausnahmen WA 
 
Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets wird derzeit nicht 
weiterverfolgt. Die Fläche wurde vollständig herausgenommen und der 
Geltungsbereich entsprechend angepasst. Die Frage ist somit nicht mehr 
relevant. 
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Teilgebiet SO 
 
Zu- und Abfahrt 
 
Siehe Abwägungstext zur Stellungnahme des Bund Naturschutz in 
Bayern e. V. zu Punkt 2.  
 
Die Lage der Zufahrt wird darüber hinaus über das Planzeichen 4.3 
Einfahrtsbereich unter B.) Festsetzungen durch Planzeichen festgelegt 
und ist der Planzeichnung A.) zu entnehmen. Somit ist die beschriebene 
Lage direkt neben der Autobahnunterführung ausgeschlossen und eine 
unzumutbare Beeinträchtigung durch Sichteinschränkung nach Süden ist 
somit nicht gegeben. 
 
Fläche SO 
 
Die Größe der Fläche richtet sich nach den vorhandenen 
Grundstücksgrenzen sowie vergleichbarer vorhandener Flächen für 
Elektroschnellladeinfrastruktur. 
Die Festlegung der genauen Anzahl der Ladesäulen ist nicht Aufgabe der 
Bauleitplanung, ein Vorschlag ist der Planzeichnung A.) zu entnehmen.  
 
 
Wegen den Spekulierungen bezüglich Parkraum für Mitarbeiter oder 
Beschäftigte des Gewerbebetriebes sowie Pendlerparkplätze verweisen 
wir auf die Festsetzungen durch Text zu Art der baulichen Nutzung unter 
Punkt 1.3.bei dem die Zweckbestimmung auf selbständige Stellplätze für 
Elektroschellladeinfrastruktur festgesetzt und somit begrenzt wurde.  
 
Pflanzungen und Pflege 
 
Der Eigentümer der Fläche SO wird, wie den Festsetzungen durch Text 
unter 9. Grünordnung und den zugehörigen Begründungen zu entnehmen 
ist, für die Pflanzung und Pflege der Fläche verantwortlich sein.  
 
Betreiber Ladesäulen 
 
Der Einwand wird zur Kenntnis genommen und soweit im Einfluss der 
Gemeinde berücksichtigt. Eine Berücksichtigung von Seiten der Planung 
ist nicht gegeben. 
 
Zufahrt SO 
 
Siehe Abwägung oben zu- und Abfahrt. 
 
Aufenthalt 
 
Die geäußerten Bedenken werden nicht geteilt. Eine Direktangebot von 
sanitären Einrichtungen sowie ein gastronomisches Angebot sind nicht 
vorgesehen. In fußläufiger Entfernung befinden sich zu den üblichen 
Öffnungszeiten zwei Tankstellen mit angeschlossenem Shop. Mit dem 
Hund spazieren zu gehen ist im gesamten Marktgebiet möglich. 
Grünflächen sind im Teilgebiet ausreichend vorhanden, um sich die Beine 
zu vertreten oder mit den Kindern zu spielen. Eine explizite Ausweisung 
eines Spielplatzes ist dazu nicht erforderlich.  
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Die Spekulation, dass aus Sicht der potentiellen Kunden die Nutzung 
nicht vorteilhalft ist und sie andere Lademöglichkeiten bevorzugen, 
werden nicht geteilt. 
 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 8.: 
 
Ein Schallschutzgutachten wurde zwischenzeitlich erstellt und die 
Belange des Immissionsschutzes berücksichtigt. Es wird zum nächsten 
Verfahrensschritt in das Verfahren eingebracht und die sich daraus 
ergebenden Maßnahmen als Festsetzungen / Hinweise durch Text in den 
Entwurf aufgenommen. 
 
Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets wird derzeit nicht 
weiterverfolgt. Die Fläche wurde vollständig herausgenommen und der 
Geltungsbereich entsprechend angepasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 9.: 
 
Die Behauptung, dass Flachdächer für erneuerbare Energien keine 
positive Voraussetzung zur Anbringung von Anlagen zur 
Energieerzeugung darstellen, kann nicht nachvollzogen werden. 
Flachdächer sind sehr wohl für erneuerbare Energien geeignet.  
Optimale Ausrichtung: Auf einem Flachdach können PV-Module flexibel 
ausgerichtet und in einem optimalen Winkel aufgeständert werden, um die 
Sonnenenergie effizient zu nutzen.  
Platz für größere Anlagen: Im Vergleich zu Schrägdächern bietet ein 
Flachdach oft mehr nutzbare Fläche, was größere Anlagen ermöglicht.  
Geringere statische Belastung: Da die Solarmodule aufgeständert und 
nicht direkt in die Dachstruktur integriert werden müssen, ist die statische 
Belastung oft geringer.  
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Nutzung für Gründächer: Flachdächer können mit Begrünung kombiniert 
werden, was nicht nur die Dachlebensdauer verlängert, sondern auch zur 
Kühlung beiträgt und damit die Effizienz der Solarmodule steigern kann. 
Auch die Behauptung, dass die festgesetzte Dachneigung von maximal 
30° für Satteldächer am Rand des optimalen Bereichs liegt, kann nicht 
nachvollzogen werden. Eine Dachneigung von 30° ist nahezu ideal für die 
Solarausbeute in Mitteleuropa, da sie eine gute Balance zwischen 
Sommer- und Winterertrag bietet.  
Einfache Montage: Auf einem Satteldach lassen sich die Anlagen leicht 
installieren.  
Gute Selbstreinigung: Bei 30° können Regen und Schnee meist gut 
abfließen, wodurch sich weniger Schmutz ansammelt. 
Die Festsetzungen zu den Dachflächen stellen also sehr wohl eine 
positive Voraussetzung zur Anbringung von Anlagen zur Gewinnung 
solarer Strahlungsenergie dar und tragen gleichzeitig zu einem 
städtebaulich geordneten Gesamtbild bei.  
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 10.: 
 
Der Anregung, ausschließlich Böschungen zuzulassen und Stützmauern 
auszuschließen keine Stützmauer zuzulassen, wird nicht gefolgt. 
Die Möglichkeit, sowohl Böschungen als auch Stützwände zuzulassen, 
gewährleistet eine größere Flexibilität bei der Geländeanpassung und 
ermöglicht eine wirtschaftlich sowie technisch sinnvollere Umsetzung der 
geplanten Maßnahmen. In bestimmten Bereichen sind aufgrund 
topografischer Gegebenheiten Stützwände erforderlich, um eine effiziente 
Flächennutzung und eine standsichere Geländegestaltung zu 
gewährleisten. Eine Beschränkung auf Böschungen könnte zudem zu 
einem erhöhten Flächenbedarf und einer unnötigen Einschränkung der 
Bebauungsmöglichkeiten führen. Darüber hinaus bieten Stützwände in 
bestimmten Fällen Vorteile hinsichtlich der Erosionskontrolle und der 
Reduzierung von Flächenversiegelung, da sie steilere Geländeübergänge 
ermöglichen und somit weniger Fläche in Anspruch nehmen als 
ausladende Böschungen. Zudem sind Stützwände nur zur 
Geländeabfangung und bis zu 2 m Ansichtshöhe zugelassen und bereits 
ab einer Ansichtshöhe von 0,5 m durch geeignete Maßnahmen (z.B. 
Rankhilfen) zu begrünen. Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Herr Wäber – ÖFA, Ökologie Fauna Artenschutz  
 
Zu 11.: 
 
Ein Vorkommen der Zauneidechse kann definitiv ausgeschlossen werden. 
Die Feuchtwiese ist im Spätfrühjahr dicht von nährstoffreicher 
Feuchtvegetation überwuchert. Zauneidechsen benötigen als 
Lebensraum trockenwarme Offenhabitate mit Versteckmöglichkeiten wie 
Bodenspalten und Gebüsche. Als Fortpflanzungshabitat müsste für die 
Eiablage außerdem feinsandiges grabbares Bodensubstrat offen und in 
sonnenexponierter Lage anstehen. 
Für Amphibien würde sich die Feuchtfläche am Graben allenfalls als 
Landhabitat eignen. Eine Fortpflanzung an dem Graben ist nicht möglich, 
da dieser nur temporär Wasser führt. Wäre er permanent wasserführend 
würden allenfalls nicht-relevante Arten wie Grasfrosch, Wasserfrosch und 
vielleicht Bergmolch dort reproduzieren können. In der saP werden aber 
die Belange der saP-relevanten Arten geprüft und diese haben weder im 
näheren Umfeld Vorkommen noch potenzielle Fortpflanzungsgewässer. 
Eine Betroffenheit ist daher auszuschließen. 
Bezüglich Insektenreichtum wird in der saP vom Status Quo 2024 
ausgegangen: Da war die Wiese und das "Feuchtbiotop" blüten- und 
artenarm. Kein besonderer Lebensraum für Insekten und erst recht nicht 
für die in der saP zu prüfenden Arten. Hier wäre nur der Ameisenbläuling 
zu prüfen gewesen und der kann aufgrund des Fehlens seiner 
Eiablagepflanze nicht vorkommen. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 12.: 
 
Die Anregung wurde zur Kenntnis genommen.  
Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets wird derzeit nicht 
weiterverfolgt. Die Fläche wurde vollständig herausgenommen und der 
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Geltungsbereich entsprechend angepasst. Die Festsetzungen durch Text 
zu Dachüberständen entfallen somit. 
 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 13.: 
 
Die vorgebrachte Stellungnahme zur angeblichen Widersprüchlichkeit der 
Regelungen zu Werbeanlagen in den Festsetzungen und der Begründung 
wurde geprüft. Nach Prüfung konnte jedoch kein Widerspruch festgestellt 
werden. 
Die Festsetzungen und die zugehörige Begründung wurden auf Kohärenz 
und Plausibilität überprüft. Dabei ergab sich, dass die Regelungen zu 
Werbeanlagen eindeutig formuliert sind und sich inhaltlich nicht 
widersprechen. Die Festsetzungen legen verbindliche Vorgaben zur 
Zulässigkeit und Gestaltung von Werbeanlagen im Plangebiet fest, 
während die Begründung diese Regelungen erläutert und ihre 
städtebaulichen Zielsetzungen darlegt. 
Da kein Widerspruch zwischen den textlichen Festsetzungen und der 
Begründung erkennbar ist, besteht kein Anpassungsbedarf.  

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 14.: 
 
Die Anregung wurde zur Kenntnis genommen.  
Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets wird derzeit nicht 
weiterverfolgt. Die Fläche wurde vollständig herausgenommen und der 
Geltungsbereich entsprechend angepasst. Die Stellungnahme ist somit 
nicht mehr relevant. Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Herr Einödshofer – Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, 
Stadtplaner  
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Zu 15.: 
 
Der angesprochene Punkt betrifft die nicht überbauten, befestigten oder 
anderweitig gewerblich genutzten Grundstücksflächen innerhalb der 
Gewerbegebietsflächen. Um den Grundstücksbesitzern auf ihrem 
Grundstück gewisse Gestaltungsspielräume offen zu lassen wurde die 
Festsetzung „Rasen-/Wiesenfläche“ getroffen, wobei es jedem Bauherrn 
offen steht, Saatgutmischungen mit hohem Kräuteranteil zu wählen, um 
Blühflächen herzustellen. Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Herr Einödshofer – Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, 
Stadtplaner  
 
Zu 16.: 
 
Die Stellungnahme zur Einstufung der Fläche als Moor und der daraus 
abgeleiteten Forderung nach einem Kompensationskonzept wurde 
geprüft. Nach fachlicher Bewertung wird dieser Einschätzung nicht 
gefolgt. 
Das Vorhandensein von Torfschichten allein rechtfertigt nicht die 
Einstufung der Fläche als Moor im naturschutzrechtlichen Sinne. Moore 
zeichnen sich durch eine dauerhafte Wassersättigung und spezifische 
ökologische Rahmenbedingungen aus, die im vorliegenden Fall nicht 
gegeben sind. 
Die geotechnische Untersuchung empfiehlt Maßnahmen zur 
Bodenverbesserung, um eine sichere und tragfähige Bebauung zu 
ermöglichen. Dabei handelt es sich um gängige baupraktische Verfahren, 
die keine übermäßigen CO₂-Freisetzungen erwarten lassen, die über das 
normale Maß bei Erschließungsmaßnahmen hinausgehen würden. 
Da kein rechtlicher oder fachlicher Anspruch auf eine gesonderte 
Kompensationsmaßnahme besteht, wird die Planung unverändert 
beibehalten. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 
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Ja 
 
 
 

 

 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 17.: 
 
Die Stellungnahme zur Versickerung von Niederschlagswasser und der 
Kritik an der geotechnischen Untersuchung wurde geprüft. Nach 
fachlicher Bewertung wird die bisherige Planung jedoch beibehalten. 
Die Ablehnung der Versickerung basiert auf den Ergebnissen der 
geotechnischen Untersuchung, die spezifische Bodenverhältnisse 
festgestellt hat, die eine zuverlässige Versickerung nicht sicherstellen. 
Insbesondere die im Gutachten beschriebenen Torfschichten und 
wasserstauenden Bodenschichten beeinflussen die 
Versickerungsfähigkeit erheblich. 
Die Annahme, dass aufgrund historischer Gegebenheiten keine Probleme 
mit der Versickerung bestehen, kann nicht als belastbare Grundlage für 
eine planerische Entscheidung dienen, da sich hydrologische und 
geologische Bedingungen über lange Zeiträume ändern können. Zudem 
entspricht die aktuelle Planung den geltenden wasserwirtschaftlichen 
Anforderungen und berücksichtigt die hydrogeologischen Gegebenheiten 
angemessen. 
Der Umgang mit Niederschlagswasser und der Entwässerung bleiben 
daher unverändert bestehen. Eine Änderung der Planung ist nicht 
veranlasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 18.: 
 
Es wird auf die Abwägung zur Stellungnahme Punkt 16. verwiesen. Eine 
Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 19.: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Fläche des Geltungsbereichs ist bereits vor der 5. Änderung des 
Flächennutzungsplans aus 2013 im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan als Fläche für bauliche Nutzung (Gewerbefläche mit 
Eingrünung) dargestellt. Die Fläche wird nun entsprechend aktiviert und 
umgesetzt. 
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Herr Einödshofer – Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, 
Stadtplaner  
 
Zu 20.: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und entsprechende 
Festsetzungen durch Text werden unter Punkt 8.5 aufgenommen. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Herr Einödshofer – Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, 
Stadtplaner  
 
Zu 21.: 
 
Der westliche Bereich des Plangebietes ist noch mit der Biotop-Nr. 7435-
1032-001 als „Nasswiese am Hanslmühlbad in Wolnzach“ amtlich kartiert 
(siehe Hinweis durch Planzeichen C.7). In der Realität stellt sich die 
aktuelle Vegetation jedoch folgendermaßen dar (vgl. spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) / Büro ÖFA vom Juli 2024, Seite 2): 

„Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches ist nährstoffreiches 
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Grünland ("Fettwiese"). Entlang des Westrandes ist die Fläche relativ 
feucht, sodass dort Röhricht, Seggen und Binsen als Bewuchs 
dominieren. Der nordwestliche Abschnitt des Geltungsbereiches war 
vormals Acker, der zunächst brach lag und Ende April/Anfang Mai 2024 
als Freilauf für Hühner eingezäunt und genutzt wurde. 
… 
Im Westen liegt das Gelände des Freibades mit Liegewiese, altem 
Baumbestand und einer gemischten Baumhecke aus jungen, 
mittelalten sowie auch alten Laubbäumen entlang der Zäunung. 
Außerhalb des Zaunes und ggf. auf der Grenze oder innerhalb des 
Geltungsbereiches verläuft eine zeitweilig wasserführende 
Grabenrinne, die im Laufe des Frühjahrs stark mit Stauden, Röhricht 
und Seggen verbrachte.“ 
 

Abweichend von der Biotopkartierung ist als geschützte Biotopfläche 
daher lediglich ein relativ schmaler Streifen entlang der westlichen 
Plangebietsgrenze zu bewerten, der gemäß Festsetzung B.5.1 als 
„Private Grundstücksfläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft“ festgesetzt wurde. Gemäß 
Festsetzung durch Text Punkt D.10.1 ist diese Fläche neben der 
Anpflanzung von Bäumen dauerhaft zu erhalten. Eine Zerstörung durch 
Überbauung liegt daher nicht vor. 
 
Darüber hinaus gab es im Vorfeld bereits eine Abstimmung zwischen dem 
Markt Wolnzach und der Unteren Naturschutzbehörde. Demnach erfolgt 
als Ersatz für die verloren gehende Fläche des amtlich kartierten Biotops 
die Ansaat einer Nasswiese (mit autochthonem Saatgut) auf Grundstück 
Fl.-Nr. 665/4 Gemarkung Gebrontshausen. 
 
Auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde, die hinsichtlich 
des kartierten Biotops keine Anregungen oder Forderungen vorgebracht 
hat, wird verwiesen. 
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 
 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Handwerkskammer für München und Oberbayern  

 
Stellungnahme 
vom 
05.09.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu Ausschluss Einzelhandel 
Der Anregung, Einzelhandelsbetriebe grundsätzliche auszuschließen, 
wird gefolgt. Die Festsetzungen durch Text und die Begründung werden 
entsprechend ergänzt: 
D.1.2. 
[…] Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig. Untergeordnete 
Verkaufsflächen, die einem dort ansässigen Betrieb zuzuordnen sind, sind 
zulässig.“ 
 
Begründung Punkt 6.1 
[…] Einzelhandelsbetriebe werden im Plangebiet nicht zugelassen, um 
eine mögliche Entstehung einer unzulässigen 
Einzelhandelsagglomeration auszuschließen. Jedoch werden 
untergeordnete Verkaufsflächen, die einem dort ansässigen Betrieb 
zuzuordnen sind, zugelassen.“[…] 
 
Zu Wohnbauflächen 
 
Die Anmerkungen zum Nutzungskonflikt zwischen Wohnen und Gewerbe 
wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets wird derzeit nicht 
weiterverfolgt. Die Fläche wurde vollständig herausgenommen und der 
Geltungsbereich entsprechend angepasst. Eine Fragmentierung der 
gewerblichen Flächen ist nicht mehr gegeben und somit eine Ausweisung 
als Mischbaufläche nicht mehr notwendig. 
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Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm - Bauleitplanung 

 
Stellungnahme 
vom 
02.09.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 1.: 
 
Das Verfahren wird im Regelverfahren durchgeführt. Folgende Sätze in 
der Begründung unter Punkt 1.1 werden gestrichen: 
 
„[…] Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung bzw. der 
Innenentwicklung. […] Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 
BauGB und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4c BauGB ist nicht 
anzuwenden.[…] dennoch[…]“ 
 
Ein Umweltbericht ist erstellt und wird zur 2. Auslegung offengelegt. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 2.: 
 
Der Anregung, die Verfahrensart vom beschleunigten Verfahren in ein 
Regelverfahren zu ändern und entsprechen den Flächennutzungsplan im 
Parallelverfahren zu ändern, wird gefolgt. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 3.: 
 
Die Anregung wurde zur Kenntnis genommen.  
Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets wird derzeit nicht 
weiterverfolgt. Die Fläche wurde vollständig herausgenommen und der 
Geltungsbereich entsprechend angepasst. Die Stellungnahme ist somit 
nicht mehr relevant. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 
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Ja 
 
 
 
 

 

 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 4.: 
 
Dachaufbauten 
Der Anregung, die Höhe von Dachaufbauten durch Festsetzungen zu 
begrenzen, wird gefolgt. Die Festsetzungen zu 5.3 Dachaufbauten 
werden angepasst. Die Höhe der Dachaufbauten wird bis zu einer Höhe 
von max. 2 m zugelassen. 
 
Stützwände 
Der Anregung, aus gestalterischen Gründen auf Stützwände – außer für 
Zufahrten – zu verzichten, wird nicht gefolgt. 
Stützwände gewährleistet eine größere Flexibilität bei der 
Geländeanpassung und ermöglicht eine wirtschaftlich sowie technisch 
sinnvollere Umsetzung der geplanten Maßnahmen. In bestimmten 
Bereichen sind aufgrund topografischer Gegebenheiten Stützwände 
erforderlich, um eine effiziente Flächennutzung und eine standsichere 
Geländegestaltung zu gewährleisten. Darüber hinaus bieten Stützwände 
in bestimmten Fällen Vorteile hinsichtlich der Erosionskontrolle und der 
Reduzierung von Flächenversiegelung, da sie steilere Geländeübergänge 
ermöglichen und somit weniger Fläche in Anspruch nehmen als 
ausladende Böschungen. Zudem sind Stützwände bis zu 2 m 
Ansichtshöhe zugelassen und bereits ab einer Ansichtshöhe von 0,5 m 
durch geeignete Maßnahmen (z.B. Rankhilfen) zu begrünen. Eine 
Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 
 
Einfriedungen 
Der Anregung, aus gestalterischen Gründen die Festsetzungen durch 
Text zu Einfriedungen für das Gewerbe zu ändern, wird nicht gefolgt. Die 
Festsetzung ist bereits in ähnlicher Form und einheitlich für das gesamte 
Plangebiet enthalten. Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 
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Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Herr Einödshofer – Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, 
Stadtplaner  
 
Zu 5.: 
 
Der angesprochene Baum- und Gehölzbestand befindet sich außerhalb 
des Plangebietes, eine Festsetzung ist daher nicht möglich. Der Bestand 
ist aus diesem Grund bereits als Hinweis durch Planzeichen dargestellt. 
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 6.: 
 
Der Anregung, die Festsetzung durch Text D.5.1 zur Klarheit und zur 
Rechtssicherheit anzupassen, wird gefolgt. Die Festsetzungen zu 
Dachform werden entsprechend formuliert. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 7.: 
 
Die Anregung, im Bebauungsplan vollständig auf die Zulässigkeit von 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsleiter und Betriebsinhaber zu verzichten, wird nicht gefolgt. 
Die Möglichkeit, Wohnungen für betriebsnotwendige Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie Betriebsleiter und Betriebsinhaber 
ausnahmsweise zuzulassen, trägt zur Funktionsfähigkeit der Betriebe bei 
und entspricht den städtebaulichen Anforderungen an eine angemessene 
Durchmischung in Gewerbegebieten. 
Zudem befindet sich in der näheren Umgebung eine gewachsene 
Siedlungsstruktur mit Mischformen. Vor diesem Hintergrund ist eine 
maßvolle Wohnnutzung innerhalb des Gewerbegebiets vertretbar und fügt 
sich in die Umgebung ein. 
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 8.: 
 
Der Anregung, Gelände- bzw. Gebäudeschnitte als Festsetzungen 
aufzunehmen, wird nicht gefolgt. Durch die Festsetzung der Wandhöhe in 
Meter über Bezugspunkt (Angabe in Meter über Normalhöhennull) ist eine 
eindeutige Regelung der maximal zulässigen Höhe des Gebäudes bereits 
gegeben. Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 
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Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 9.: 
 
Fassadenanstriche 
 
Der Anregung, die Farbe von Fassadenanstrichen festzusetzen, wird 
gefolgt. Die Festsetzungen durch Text D. 5.4 wird entsprechend ergänzt. 
 
 
Stellplätze 
 
Im Bebauungsplan ist die Festsetzung enthalten, dass die Garagen- und 
Stellplatzsatzung der Marktes Wolnzach gültig ist. Darin ist folgendes 
enthalten: 
 

Satzung über die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen 
Stellplätzen (Stellplatzsatzung) des Marktes Wolnzach in der Fassung 
vom 09. 02. 2023 / 4 Pkt. 4: 
Stellplätze sind so umweltfreundlich wie möglich in ihre Umgebung 
einzufügen. Soweit möglich sind wasserdurchlässige und biologisch 
aktive Befestigungsarten (z. B. Pflasterrasen) zu wählen. 
Oberirdische Stellplätze als auch oberirdische Garagen sind durch 
Bäume zu gliedern. Dabei ist zur Gliederung und Beschattung der 
Stellplätze nach jedem vierten Stellplatz (inkl. Garagen) ein 
standortgerechter, möglichst einheimischer Baum (2 Ordnung 
Stammumfang 14 -16 cm) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten (d h 
ggfs. Entsprechend zu ersetzen). Für Baumpflanzungen ist eine 
Pflanzgrube mit Mindestmaßen (Breite und Länge) von je 2, 5 m und 
einer Mindestfläche von 8 m2 nachzuweisen. Stellplatzanlagen mit 
fünf oder mehr Stellplätzen sind zum öffentlichen Straßenraum durch 
einheimische Sträucher und/oder Staudenpflanzungen einzugrünen. 

 
Der Anregung wird somit bereits entsprochen, eine Änderung der Planung 
ist nicht veranlasst. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Herr Einödshofer – Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, 
Stadtplaner  
 
Zu 10.: 
 
Die Planunterlagen werden zum nächsten Verfahrensschritt um einen 
Umweltbericht ergänzt. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Herr Einödshofer – Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, 
Stadtplaner  
 
Zu 11.: 
 
Die Planunterlagen werden zum nächsten Verfahrensschritt um eine 
Abarbeitung der Eingriffs-/Ausgleichsregelung ergänzt (als Bestandteil 
des Umweltberichtes / s.o.). 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  
Der Anregung zur Farbgebung in der Planzeichnung zur Art der baulichen 
Nutzung folgend wird die Farbgebung aufeinander abgestimmt. 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm – Immissionsschutztechnik 

 
Stellungnahme 
vom 
14.08.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets wird derzeit nicht weiterverfolgt. Die 
Fläche wurde vollständig herausgenommen und der Geltungsbereich entsprechend 
angepasst. 
Ein Schallschutzgutachten wurde zwischenzeitlich erstellt und die Belange des 
Immissionsschutzes berücksichtigt. Es wird zum nächsten Verfahrensschritt in das 
Verfahren eingebracht und die sich daraus ergebenden Maßnahmen als 
Festsetzungen / Hinweise durch Text in den Entwurf aufgenommen. 
 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm – Fachlicher Naturschutz  

 
Stellungnahme 
vom 
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26.08.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Herr Einödshofer – Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, 
Stadtplaner  
 
Zu 1.: 
Der Stellungnahme folgend wird die allgemeine Zulässigkeit von 
Glasfassaden in den Teilgebieten GE 1 und GE 2 in den Festsetzungen 
durch Text entfernt. Ein entsprechender Hinweis durch Text wird 
aufgenommen. 
 
Zu 2.: 
Der Stellungnahme folgend wird folgende Festsetzung unter Punkt 8.5 
aufgenommen: 
 
„Zur Vermeidung der Anlockung von Nachtfaltern und anderen 
Fluginsekten durch Straßen- und Objektbeleuchtung sind vollständig 
geschlossene LED-Lampen mit asymmetrischen Reflektor und nach 
unten gerichtetem Lichtkegel zu verwenden. Künstliche Lichtquellen 
sollen kein kalt-weißes Licht unter 540 nm und keine Farbtemperatur von 
mehr als 2700 K emittieren.“ 
 
Zu 3.: 
Die angesprochene Festsetzung zielt in erster Linie auf den Erhalt der 
vorhandenen extensiven Feuchtwiesen ab. Für den Fall, dass jedoch 
Neuansaaten vorgenommen werden müssen, wird die Festsetzung D.9.1 
um das geforderte Saatgut ergänzt. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Herr Einödshofer – Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, 
Stadtplaner  
 
Zu 1.: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2.: 
Die Planunterlagen werden zum nächsten Verfahrensschritt um eine 
Abarbeitung der Eingriffs-/Ausgleichsregelung ergänzt (als Bestandteil 
des Umweltberichtes / s.o.). Die vorgesehenen Ausgleichsflächen werden 
zum nächsten Verfahrensschritt verortet, die durchzuführenden 
Herstellungs- und Pflegemaßnahmen werden entsprechend ergänzt 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Herr Wäber – ÖFA, Ökologie Fauna Artenschutz  
 
Zu 1.: 
Die abgeschlossene artenschutzrechtliche Prüfung (saP) vom Juli 2024 
wurde zur 1. Auslegung offengelegt. Der Hinweis ist somit nicht 
nachzuvollziehen. 
 
Zu 2.: 
 
Der Hinweis, dass artenschutzrechtliche Untersuchungen nicht älter als 5 
Jahre sein dürfen wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm – Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallrecht  

 
Stellungnahme 
vom 
14.08.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm – Kommunale Angelegenheiten  

 
Stellungnahme 
vom 
28.08.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Durch den Anschluss 
und Ausbau der Wasserversorgung wird der Grundschutz zur 
Löschwasserversorgung sichergestellt.  
 
Folgender Text wird in die Hinweise durch Text unter Punkt 13. ergänzt: 
 
„Reicht die öffentliche Wasserversorgung zur Deckung der erforderlichen 
Löschwassermenge nicht aus, ist die Deckung des Löschwasserbedarfs 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. Löschwasserbehälter) vom 
Bauwerber im Rahmen der Einzelgenehmigung nachzuweisen und selbst 
herzustellen.“ 
 
Der nächstliegende Hydrant liegt im Abstand von weniger als 80 m zum 
Plangebiet. Soweit ein Ausbau des Hydranten Netzes auf privaten 
Flächen erforderlich sein sollte, ist dies im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung in 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm – Wasserrecht 

 
Stellungnahme 
vom 
20.08.2024 
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Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In der Begründung sind 
bereits Ausführungen zu Hochwassergefahren enthalten. Diese werden 
jedoch entsprechend um Aussagen zu wassersensiblen Bereichen, 
Oberflächenabfluss und Sturzflut ergänzt. 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm – Kreiseigener Tiefbau 

 
Stellungnahme 
vom 
25.07.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 



MARKT WOLNZACH   BEBAUUNGSPLAN NR. 162 „AN DER GABESWIESEN“ 
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN                   EICHENSEHER INGENIEURE GMBH 

Seite 35 von 45 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 1. – 5. und 7.- 14.: 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind, soweit 
zutreffend, bei der Erschließungsplanung zu berücksichtigen. 
 
Zu 6. Sichtdreiecke: 
 
Der Forderung nach der Festsetzung von Sichtdreiecken an den neu 
geplanten Zufahrten zur Kreisstraße wird nicht gefolgt. 
Das Plangebiet befindet sich vollständig innerhalb der geschlossenen 
Ortslage, wodurch die verkehrsrechtlichen Anforderungen an 
Sichtbeziehungen im innerörtlichen Bereich gelten. Innerhalb 
geschlossener Ortschaften werden Sichtdreiecke in der Regel nicht 
festgesetzt, da die Verkehrsführung, zulässige Geschwindigkeiten und die 
bestehende Erschließung keine besonderen Sichtfeldregelungen 
erfordern. 
Da keine über das übliche Maß hinausgehenden Sichtfeldanforderungen 
bestehen, wird von einer zusätzlichen Festsetzung von Sichtdreiecken 
abgesehen. Eine Änderung ist nicht veranlasst. 
 
 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm – Abfallwirtschaftsbetrieb  

 
Stellungnahme 
vom 
24.07.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und findet bereits 
Beachtung in der gegenständlichen Bauleitplanung. 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm – Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

 
Stellungnahme 
vom 
06.08.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 1.: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind, soweit 
zutreffend, bei der Erschließungsplanung zu berücksichtigen. Die 
Anforderungen an die Flächen für die Feuerwehr sind im 
Genehmigungsverfahren der Einzelbauvorhaben festzulegen und zu 
prüfen.  
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 2.: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Durch den Anschluss 
und Ausbau der Wasserversorgung wird der Grundschutz zur 
Löschwasserversorgung sichergestellt.  
 
Folgender Text wird in die Hinweise durch Text unter Punkt 13. ergänzt: 
 
„Reicht die öffentliche Wasserversorgung zur Deckung der erforderlichen 
Löschwassermenge nicht aus, ist die Deckung des Löschwasserbedarfs 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. Löschwasserbehälter) vom 
Bauwerber im Rahmen der Einzelgenehmigung nachzuweisen und selbst 
herzustellen.“ 
 
Der nächstliegende Hydrant liegt im Abstand von weniger als 80 m zum 
Plangebiet. Soweit ein Ausbau des Hydranten Netzes auf privaten 
Flächen erforderlich sein sollte, ist dies im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung in 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 3.: 
 
Die Rettungswege aus den Gebäuden sind im Genehmigungsverfahren 
der Einzelbauvorhaben zu prüfen und festzulegen und sind nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung.  
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Planungsverband Region Ingolstadt  

 
Stellungnahme 
vom 
30.07.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die entsprechenden 
Festsetzungen werden angepasst. 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Regierung von Oberbayern  

 
Stellungnahme 
vom 
23.07.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Siehe Abwägung zur Stellungnahme der Handwerkskammer für München 
und Oberbayern vom 05.09.2024 bezügliche 
Einzelhandelsagglomerationen. 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Deutsche Telekom Technik GmbH 

 
Stellungnahme 
vom 
03.09.2024 
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Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst. 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

 
Stellungnahme 
vom 
02.09.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Berücksichtigung 
auf Ebene der Bauleitplanung ist nicht möglich. 

 

 
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt: 
Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  

 
Stellungnahme 
vom 
21.08.2024 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 1.: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind, falls erforderlich, 
bei den konkreten Baumaßnahmen zu beachten. 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 2.: 

 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Unter welchen Voraussetzungen an den vorhandenen 

Niederschlagswasserkanal angeschlossen werden kann, wird entsprechend 
bei der Bauausführung abgestimmt. 
 

Folgender Text wurde unter Punkt 3. in den Hinweisen durch Text 
aufgenommen: 
 
„Für alle Bauvorhaben sind prüfbare Berechnungen zur 

Niederschlagswasserbeseitigung, zur Bemessung von Versickerungsanlagen, 

Regenwasserbehandlungsanlagen sowie für die Berechnung und Einhaltung der 

ggf. vorgegebenen Drosselabflüsse vorzulegen.“  
 

 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 3.: 
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Hochwassergefährdung Entwässerungsgraben 
 
Die in der Stellungnahme formulierten ggf. zu erstellenden hydraulischen 
Berechnungen zur Ermittlung der Überschwemmungsflächen 
(Bestimmung des 100 – jährlichen Abflusses ausgehend von dem 
Entwässerungsgraben) bzw. eine mögliche Hochwassergefährdung zu 
prüfen und mit dem WWA abzustimmen ist nicht erforderlich. Eine 
Hochwassergefährdung ausgehend vom Entwässerungsgraben für das 
Plangebiet kann ausgeschlossen werden. 
 
Zur Begründung: 
 
Das natürliche Gelände im Plangebiet fällt von Osten nach Westen 
kontinuierlich Richtung Entwässerungsgraben (Gewässer III. Ordnung) 
ab. Auch darüber hinaus weist das Gelände eine Neigung kontinuierlich 
Richtung Westen (Freifläche Schwimmbad) auf. Die Freifläche 
überschreitet dabei die Höhe von 412 m ü. NHN nicht. 
Die angesetzte hochwasserangepasste Bauweise und die damit 
verbundenen Festsetzungen für das Plangebiet zur zulässigen 
Höhenlagen der baulichen Anlagen ist mit 412,5 m ü. NHN festgesetzt. 
Eine Unterschreitung der angesetzten Höhenlage ist dabei unzulässig. 
Selbst wenn es ausgehend vom Entwässerungsgraben zu 
Überschwemmungen kommen sollte ist die Fließrichtung topografisch nur 
nach Westen über die Freifläche des Schwimmbads, also weg vom höher 
überplanten Geltungsbereich, möglich. 
 

 
Auszug Bayernatlas mit Darstellung Geländeprofil 
 
Uferstreifen 
 
Von der Ausweisung einer Fläche für Wohnbebauung wurde derzeit 
abgesehen, der Planungsumgriff wurde entsprechend angepasst.  
Der geforderte Uferstreifen von 5 m ist der Stellungnahme bereits folgend 
für das Gewerbegebiet sowie für das Sonstige Sondergebiet in der 
Planung berücksichtigt. 
Entsprechende ergänzende Festsetzungen sichern diese Flächen auch 
bei Verbleib in Privateigentum. 
 
Sturzflutereignisse 
 
Auf der Hinweiskarte „Oberflächenabfluss und Sturzflut“ des Bayerischen 
Landesamt für Umwelt befindet sich das Plangebiet im wassersensiblen 
Bereich sowie die westliche Hälfe des Plangebiets im Bereich 
Geländesenken und potentieller Aufstaubereiche. 
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Ein potentieller Fließweg bei Starkregen führt von der Preysingstraße 
unter der Autobahnbrücke durch und schwenkt dann im Bereich des SO 
nach Westen zur Wolnzach hin ab. Das Teilgebiet GE ist hiervon nicht 
betroffen. 
Ein weiterer Fließweg verbleibt auf der Preysingstraße und läuft sich 
Richtung Norden aus. Das Plangebiet ist hiervon nicht beeinträchtigt. 
 
In der Beschreibung zur Hinweiskarte ist u. A. folgende Beschreibung 
angehängt: 
 
„Geländesenken befinden sich in lokalen Geländetiefpunkten. In 
Geländesenken kann sich zufließender Oberflächenabfluss teilweise oder 
vollständig sammeln. Der zur Ermittlung angewendete, rein topografische 
Ermittlungsansatz, ermöglicht die Identifizierung von Geländesenken und 
die belastungsunabhängige Berechnung ihrer maximalen Einstautiefe bei 
einer angenommenen vollständigen Füllung. […] Potentielle 
Aufstaubereiche sind Senken vor den genannten Bauwerken, die durch 
Verschluss dieser Bauwerke entstehen. Die ausgewiesenen 
Aufstaubereiche füllen sich in Realität allerdings nur dann vollständig, 
wenn ein Niederschlagsereignis auch über eine entsprechende Fülle 
(Volumen) verfügt. Ebenso wie die Geländesenken stellen auch die 
Aufstaubereiche die angenommene Maximalfüllung dar.“ 
 
Die getroffenen Festsetzungen berücksichtigen vollumfänglich die in der 
Stellungnahme vorgebrachten Empfehlungen für geplante Gebäude zur 
Schadensvermeidung bei Sturzflutereignissen. 

 
Zur Begründung 
 
Die in der Hinweiskarte dargestellte maximale Flächenausdehnung für 
mögliche Aufstaubereiche reicht bei Überlagerung der Flächen mit den 
Höhenlinien und den Daten aus der digitalen Flurkarte an die Höhenkote 
412 m ü. NHN heran (siehe Überlagerung Hinweiskarte). Die Höhenlage 
für die Oberkante Fertigfußboden für das Erdgeschoss baulicher Anlagen 
ist in den Teilgebieten GE mit 412,5 m bzw. 413 m ü. NHN und damit 
mindestens 50 cm darüber festgesetzt (Freibord). Eine Unterschreitung ist 
unzulässig. 
 
Der in der Hinweiskarte dargestellte potentielle Fließweg bei Starkregen 
ist im Plangebiet auf das Teilgebiet SO beschränkt. Aufgrund der 
Topographie und die kontinuierliche Neigung des Geländes in Richtung 
Westen sowie entsprechenden Festsetzungen durch Text zu 
Geländeveränderungen im SO wird der Fließweg ohne negative 
Beeinträchtigung erhalten.  
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Überlagerung Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut des LfU mit 
Plandarstellung aus dem Bebauungsplan 
 
Erdwall 
 
Entgegen der in der Stellungnahme getroffenen Aussage, dass eine 
Auffüllung (Erdwall) im Bereich des möglichen Fließweges (siehe 
Hinweiskarte LfU) innerhalb des Geltungsbereichs geplant ist, sind nicht 
zutreffend. Auffüllungen sind nur in dem festgesetzten Umfang zu 
Geländeveränderungen zulässig. 
 

 
Einwände 
Ja/Nein 

 
Einwand, Bedenken, Anregung 

 
 

 
Ja 
 
 
 
 

 

 

 

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung 

 Zu 4.: 
 

Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen und verweisen auf die 
einzelnen Abwägungen zu den Stellungnahmen der Punkte 1 bis 3. 

 

 


